
HAUSORDNUNG

Zur Mitgliedschaft gehört die Kenntnis, Anerkennung und Beachtung der folgenden Regelungen:

Tennisschuhe
Tennisschuhe dürfen innerhalb des Hauses nicht getragen werden! Sie können während der Anwesenheit 
der Spieler in dem neben der Eingangstür installierten Gestell deponiert werden. Bei Verlassen des Club-
geländes bitten wir Sie jedoch, Ihre Schuhe aus den Fächern zu entfernen. 

Verzehr
Mit der Erhebung des jährlichen Mietgliedsbeitrags wird auch die Summe für die Verzehrbons (40 € / Jahr 
pro aktivem Erwachsenen) über die Clubkasse erhoben. Die Ausgabe der Bons erfolgt zu Saisonbeginn 
in der Gastronomie. 

Hunde
Sind grundsätzlich anzuleinen und vom Spielplatz fernzuhalten. Hunde können nur dann toleriert werden, 
wenn die Hundehalter sich sorgfältig darum kümmern, dass Störungen oder Verunreinigungen vermieden 
werden!

Haftung
Für jegliche Schäden und Verunreinigungen (z. B. durch Hunde) haftet der Verursacher bzw. Hundehalter.  
Eltern haften für Ihre Kinder. 

Öffnungszeiten des Clubs
Während der Sommermonate ist der Club – in Abhängigkeit vom Wetter – von 08:00 h bis 21:30 h ge-
öffnet. Die Clubgaststätte ist täglich ab mittags anwesend. Es besteht Einvernehmen mit der Ökonomie, 
den Club bei Bedarf, d. h. bei mindestens fünf anwesenden Clubmitgliedern, auch über 21:30 h hinaus 
offen zu halten. 

Spinde
In den Umkleideräumen befindet sich eine begrenzte Anzahl von Spinden, die gegen ein Deposit von 30 € 
an aktive Mitglieder vermietet werden. Interessenten wenden sich bitte an unsere Spindverwalter (s. An-
sprechpartner), die die Wünsche vormerken und nach Möglichkeit einen Schrank zuweisen. Bei Aufgabe 
des Spindes und Rückgabe des Schlüssels, wird das gezahlte Deposit erstattet. Ein Wechsel von aktiver 
zu passiver Mitgliedschaft erfordert die Aufgabe des Spindes.
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Tennishalle
Der TC Mannesmann 1951 e.V. ist gemeinsam mit dem TC Blau-Weiß Mannesmann e.V. Eigentümer einer 
2-Feld-Tennishalle mit elastischem, gelenkschonenden Granulatboden. Buchungswünsche bitten wir, 
dem zuständigen Ansprechpartner bekannt zu geben. Die Abonnements für die Winterzeit müssen jeweils 
bis 01.07. von den Abonnenten erneut gebucht werden - sie laufen nicht automatisch weiter. 

Veranstaltungen / Turniere
Über jährlich wiederkehrende und besondere Termine werden Sie durch Rundschreiben (per Mail) infor-
miert. 

Information, Mitgliederverwaltung
Bitte halten Sie die Verwaltung unseres Tennisclubs über etwaige Änderungen Ihrer Anschriften oder 
sonstiger relevanter Daten auf dem Laufenden. Darüber hinaus stehen Ihnen alle Vorstandsmitglieder für 
Fragen, Kritik und Anregungen zur Verfügung.

SPIEL- UND PLATZORDNUNG

Vorbemerkung
Der Club pflegt und fördert die Ausübung des Tennissports und dient der Entspannung und Erholung. 
Die Spiel- und Platzordnung soll dazu beitragen dies reibungslos zu ermöglichen. Alle Mitglieder werden 
gebeten die Einhaltung dieser Ordnung zu beachten und sich fair und sportlich zu verhalten. Hierzu zählt 
insbesondere gegenseitig Rücksicht zu nehmen und sich nicht zu Lasten anderer Mitglieder Vorteile zu 
verschaffen.

Spielberechtigung
Grundsätzlich sind alle aktiven, voll zahlenden Mitglieder uneingeschränkt spielberechtigt. Passive Club-
mitglieder haben pro Saison 1 „Probespiel“ frei, bei wiederholtem Spiel gilt die Gastregelung. Jugendliche 
sind werktags nur bis 18:00 Uhr spielberechtigt. Auf Platz 4 und 5, hier nur bei Training, auch länger als 
18:00 Uhr. Wenn nach 18:00 Uhr Plätze (bitte Regelung für Platz 4 und 5 beachten!) ungenutzt bleiben, 
können sie so lange von Kindern und Jugendlichen benutzt werden, bis spielwillige Erwachsene Anspruch 
erheben. Platz 5 ist zu bestimmten Zeiten für die Trainer reserviert!

Platzbelegung
Die Platzbelegung gilt grundsätzlich nur für 1 Tag und muss von den Spielerinnen bzw. Spielern eigen-
händig vorgenommen werden. Sie ist nur gültig, wenn alle Spielerinnen / Spieler zum Zeitpunkt der Ein-
tragung anwesend sind! Folgende Angaben sind immer - auch vormittags und auch von Jugendlichen 
– in das Platzeinteilungsblatt deutlich lesbar einzutragen: Namen aller (2 oder 4) Spieler/innen – bei 
Namensgleichheit auch Vornamen – Uhrzeit des Spielbeginns. Jede/r Spieler/in darf nur für einen Platz 
eingetragen sein; eine neue Eintragung darf erst nach Ablauf der eingetragenen Spielzeit erfolgen! 
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Spielwillige, die an einem Tag noch nicht gespielt haben, sind bevorrechtigt vor denen, die bereits spielen 
konnten. Einen Platz belegen darf nur, wer selbst spielen will. Belegung stellvertretend für andere mit an-
schließender Abtretung ist nicht zulässig. Bei starkem Andrang sollte bevorzugt Doppel gespielt werden!

Platzbelegung mit Gästen
Das Spielen mit Gästen sollte nach Möglichkeit nur in Zeiten mit geringer Platznachfrage - nämlich werk-
tags bis 16:00 Uhr (Spielzeit bis 17:00 Uhr) – erfolgen. In Ausnahmefällen – und nur wenn freie Plätze 
zur Verfügung stehen - kann ein Clubmitglied auch nach 16:00 Uhr mit einem Gast so lange spielen, bis 
der Platz beansprucht wird, höchstens jedoch 1 Stunde. Es sollte jeweils nur 1 Platz mit Gästen belegt 
werden. Nach Feststellung der Spielmöglichkeit hat das einladende Clubmitglied seinen Gast in das Gäs-
tebuch einzutragen und die Gebühr von 10 € für jugendliche Gäste bis zum 18. Lebensjahr, bei unserer 
Clubgastronomie zu entrichten. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung verliert der „Gastgeber“ das Recht, 
mit Gästen zu spielen. Die Gastgebühr gilt für mind. 1 Stunde Spieldauer, bei leeren Plätzen kann auch 
länger gespielt werden.

Spieldauer
Die Spieldauer beträgt: 45 Minuten für Einzel inkl. Platzpflege 75 Minuten für Doppel inkl. Platzpflege 

Platzpflege
Nach jedem Spiel sind die Plätze von den Spielern abzuziehen und die Linien zu kehren. Falls erforderlich, 
ist im Grundlinienbereich die Asche mit Scharrierholz zu glätten. Nachfolgende Spieler/innen haben bei 
Trockenheit den Platz zu sprengen. In besonderen Fällen bleibt es dem Sportwart, seinem Beauftragten 
oder dem Platzwart vorbehalten einzelne Plätze zu sperren. Ihren Anweisungen ist stets Folge zu leisten. 

Tenniskleidung
Der Tennisverband schreibt Tenniskleidung – ohne Bestimmung der Farbe – vor. Wir bitten alle Clubmit-
glieder, sich dieser schönen Tradition anzuschließen. Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten 
werden! 

Missbrauch
Grobe Verstöße gegen die Spiel- und Platzordnung, insbesondere das Manipulieren der Spielzeiten, wer-
den mit zeitweiligem Spielverbot geahndet. Maßnahmen dieser Art werden den Betreffenden schriftlich 
vom Vorstand mitgeteilt. Im Wiederholungsfalle behält sich der Vorstand das Recht vor die Mitgliedschaft 
zu kündigen.
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